
Aufbau und Ordnung des Schulwesens (Allgemein) 101.1 

Abkommen zur Vereinheitlichung 
auf dem Gebiete des Schulwesens vom 28. 10. 1964 

i. d. F. vom 14. 10. 1971 
(Hamburger Abkommen); hier: Durchführung 

der §§ 13 b und 13 c — Vereinbarung 
über die vorgezogene zweite und dritte Fremdsprache 

ab Jahrgangss tu fe 6 bzw. 8 

(Beschluss der K M K vom 16. 4. 1999) 

Über die bislang bestehenden Regelungen in § 13 b) und c) des Abkom­
mens zwischen den Ländern der Bundesrepubl ik zur Vereinheitlichung 
auf dem Gebiete des Schulwesens vom 28. 10. 1964 i. d. F. vom 14. 10. 
1971 („Hamburger Abkommen") hinaus wird bezüglich des Unterrichts­
beginns in der zweiten und dritten Fremdsprache am Gymnasium ver­
einbart: 

(1) Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache kann am Gymnasium 
bereits in Jahrgangss tufe 6 beginnen. 

(2) Der Unterricht in der dritten Fremdsprache kann am Gymnasium be­
reits in der Jahrgangss tufe 8 beginnen. 
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